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Artikel III-207 (ex-Artikel 19)

(1) Aufgabe der Die dem Rat unterstellten  Europäischen Agentur für
Fähigkeitenentwicklung, Forschung und Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten soll zur
Koordinierung der Bemühungen der Mitgliedstaaten und solcher im Rahmen der Union beitragen.
Zu ihren Aufgaben gehört ist es,

a) bei der Ermittlung der quantitativen und qualitativen Ziele im Bereich der militärischen
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten mitzuwirken und die Erfüllung der von den Mitgliedstaaten in
Bezug auf diese Fähigkeiten eingegangenen Verpflichtungen Fortschritte diesbezüglich zu
bewerten;

b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung kosteneffizienter und
kompatibler Beschaffungsverfahren hinzuwirken;

c) multilaterale Projekte vorzuschlagen, durch die die Ziele im Bereich der militärischen Fähig-
keiten erfüllt werden, und für die effektive Koordinierung der von den Mitgliedstaaten
durchgeführten Programme sowie die Verwaltung spezifischer Kooperationsprogramme zu
sorgen;

d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterstützen, an gemeinsamen
Forschungsaktivitäten mitzuwirken sowie soweit erforderlich ihren Beitrag bezüglich der
Realisierung von Zielen und Programmen, die in Artikel III-144 [Gemeinschaftliche
Forschungs und Entwicklungsprogramme] enthalten sind, zu leistensowie Studien zu
technischen Lösungen, die dem künftigen operativen Bedarf gerecht werden, zu koordinieren
und zu planen;

e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur mit dem Ziel der Stärkung der
industriellen und technologischen Basis des europäischen Verteidigungssektors und für einen
gezielteren Einsatz der Verteidigungsausgaben ermittelt werden, und diese Maßnahmen
gegebenenfalls durchzuführen.

f)       an der schrittweisen Schaffung einer europäischen Rüstungspolitik und an der Entwicklung
eines wettbewerbsfähigen europäischen Marktes für Rüstungsgüter mitzuwirken,
einschließlich durch Empfehlungen für spezifische Vorschriften, die auf den Rüstungsbereich
anwendbar.

(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Agentur teilnehmen. Der Rat
nimmt mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss an, in dem die Satzung, der Sitz und die Funk-
tionsweise und die Funktionsweise der Agentur festgelegt werden. Dabei muss dem Umfang der
effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten der Agentur Rechnung getragen werden. Innerhalb der



Agentur werden spezifische Gruppen gebildet, in denen Mitgliedstaaten zusammen kommen, die
gemeinsame Projekte durchführen. Die Agentur versieht ihre Aufgaben in Verbindung mit der
Kommission, wo immer dies erforderlich ist.

3)                 Die Agentur nimmt soweit erforderlich ihre Aufgaben in Verbindung mit der
Kommission wahr. Der Rat stellt die Einheitlichkeit der Aktivitäten der Agentur mit denen anderer
relevanter EU-Institutionen sicher.

Explanation :

Die Kommentierung zu diesem Artikel sowie zu Artikel I-40, Absatz 3 beruht auf einer engen
Abstimmung mit den Konvents-Vertretern Frankreichs und des Vereinigten Königreichs.

Ziel der Änderungsvorschläge ist es, den bestmöglichen Rahmen für eine solche Agentur im
Verfassungsvertrag zu schaffen. Es wird vorgeschlagen, die Aussagen im ersten Teil (Artikel
I-40, Absatz 3) auf die wichtigsten Punkte zu beschränken. In Teil III soll die Aufgabe der zu
gründenden Agentur näher beschrieben werden.

Zu Absatz 1: Es soll sich nicht um eine erschöpfende Aufzählung handeln. Vielmehr muß der
Rahmen für die Agentur im Verfassungsvertrag flexibel gestaltet sein. Daneben soll deutlich
werden, dass die Agentur vor allem die Funktion hat, die Bemühungen von Mitgliedstaaten
(auch solche innerhalb von Gruppen oder Organisationen wie OCCAR) und die im Rahmen
der Union durchgeführten Bemühungen zusammenzuführen.

Zu Absatz 2: Die Änderungen bezwecken eine Präzisierung der hier genannten Aufgaben.
Daneben erscheint es wichtig, Aussagen zu einer europäischen Rüstungspolitik sowie zur
Herstellung eines Rüstungsmarktes aufzunehmen.

Zu Absatz 3: Der Sicherstellung von Einheitlichkeit in diesem Bereich kommt besondere
Bedeutung zu.


